Tauchen in der Feuerwehr

Die neue vfdb-Richtlinie 0803

Historie

Bis zum Inkrafttreten der ersten Fassung der EN 250 „Autonome Leichttauchgeräte mit Druckluft“ im Mai 1993 war die Geräteauswahl für Feuerwehrtaucher relativ einfach. Die geltende Feuerwehr-Dienstvorschrift 8 „Tauchen“ ließ für den autonomen Taucheinsatz ausschließlich Geräte zu, die auf der normativen Grundlage der DIN 58640, Teil 10 „Autonome Leichttauchgeräte mit Druckluft (Preßluft) für Feuerwehren konzipiert, geprüft und gekennzeichnet waren. In dieser Norm waren die bis dahin von den Deutschen Feuerwehrtauchern festgelegten Mindestanforderungen sowohl von der einsatztaktischen-, als auch von der sicherheitstechnischen Seite für das zu verwendende Tauchgerät beschrieben. Grundlage der Norm war somit ein fachtechnischer Konsens, erarbeitet von den Feuerwehren, den Herstellern und der Prüfstelle.

Dies ist seit Mai 1993 durch Veröffentlichung der EN 250 nicht mehr haltbar. Grund dafür ist, dass die nun auf europäischer Ebene rechtskräftige Norm die „Autonomen Leichttauchgeräte mit Druckluft“ in der Allgemeinheit hinsichtlich Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung beschreibt und sie somit aufgrund einer Grundsatzentscheidung der Bundesregierung automatisch zum geltenden Recht wurde. Bisherige Deutsche Normen, die Teilaspekte dieser Norm regelten, wurden mit Inkrafttreten der EN 250 automatisch zurückgezogen. So auch die Anfangs zitierte DIN 58640 mit dem Teil 10, in dem die berufsbezogenen Festlegungen der deutschen Feuerwehren getroffen waren.

Die einzige Möglichkeit, allumfassende europäische Regelwerke auf nationaler Ebene einzuschränken, besteht nur, wenn die für einen Arbeitsplatz oder ein Betätigungsfeld vorgeschriebene Risikoanalyse unabweisbare sicherheitstechnische Erfordernisse bringt. Das heißt, dass aus dem machbaren Spektrum einer europäischen Norm eine Aufgaben- oder Arbeitsplatzbezogene Auswahl getroffen werden kann und für die ausgewählte Gerätekonfiguration verschärfte Prüfbedingungen festgeschrieben werden können, ohne dass diese Auswahlkriterien zu selbstauferlegten Handelshemmnissen des jeweiligen Mitgliedslandes werden.

So wurde bereits 1993 seitens des FNFW (Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen)  versucht, die DIN 58640, Teil 10, auf der Grundlage einer Risikoanalyse für den Rettungs- und Bergungseinsatz nach Feuerwehr-Dienstvorschrift 8 „Tauchen“ als Restnorm zur EN 250 fortzuschreiben. Auf dieser Grundlage erschien dann im April 1994 der letzte Entwurf zur DIN 58640, der jedoch aufgrund einer Grundsatzentscheidung über den Charakter von Restnormen nicht zur geltenden Norm überführt wurde.

Durch diesen Sachverhalt entstand im Bereich der Gerätezulassung ein erhebliches Manko, da die gemäß Ländervereinbarung zuständige Prüfstelle zur Zulasssung von Tauchgeräten für die deutschen Feuerwehren auf keine Prüfgrundlage mehr zurückgreifen konnte.

Da zu dieser Zeit Handlungsbedarf in mehreren Bereichen der PSA (Persönliche Schutzausrüstung) bestand, wurde das Referat 8 (persönliche Schutzausrüstung) des Technisch-Wissenschaftlichen-Beirates der vfdb (Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes) durch das für die Prüfstelle zuständige Innenministerium des Landes NRW beauftragt, für die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Feuerwehren Richtlinien zu erstellen, welche eine Auswahl und Prüfung von PSA auf der Grundlage von Musterrisikoanalysen zulassen. Obwohl es sich bei der vfdb um einen Verein handelt, der wie andere Vereine auch, keinen Einfluss auf rechtliche oder Gesetzliche Belange hat, ist durch diese Beauftragung das Referat 8 zum direkten Beratungsgremium des zuständigen Innenministerium geworden. Somit handelt es sich bei den Arbeitsergebnissen um Richtlinien, die durch den IM des Landes NRW den übrigen Bundesländern zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

Aufgrund der Zusammensetzung der Mitglieder des Referates 8 (Berufs- und Werkfeuerwehrvertreter, Deutscher Feuerwehrverband, Innenministerien, Landesfeuerwehrschulen, Gerätehersteller, BZS, BWB) ist die erforderliche Fachkompetenz  zur Erstellung solcher Richtlinien zweifelsfrei gegeben.

Allgemeines

Die Richtlinie 0803 weicht inhaltlich zum Teil erheblich von den bisherigen Festlegungen der DIN 58640 , Teil 10, ab. Es sei an dieser Stelle ganz besonders darauf verwiesen, daß das Spektrum der Möglichkeiten erheblich erweitert wurde, wobei die Verantwortung für die Auswahl bestimmter Gerätekonfigurationen bei den einzelnen Tauchgruppen liegt, die für Ihre ortsspezifischen Belange entsprechende Risikoanalysen zu erstellen haben. Dies wird auch durch die Dienstvorschrift 8 unterstrichen. Von daher sind im allgemeinen Teil der Richtlinie Mindestanforderungen festgelegt,  die je nach Wunsch des Anwenders um bestimmte Optionen erweitert werden können. Die aus den Erweiterungen resultierenden Anforderungen sind dann in den jeweiligen Anhängen näher beschrieben.

Inhalt

1. Aufbau des Tauchgerätes 

In diesem Abschnitt sind die Bauteile des Leichttauchgerätes aufgeführt. Diese sind mit der bisherigen DIN vergleichbar. Als Option ist hier jedoch vorgesehen das im Bedarfsfall wie zum Beispiel zur organisierten Fremdrettung ein zweiter Atemregler mit Mundstück an das autonome Leichttauchgerät angeschlossen werden kann. 

Die Zulässigkeit von Tauchcomputern ist ausdrücklich erwähnt. 

2. Mindestluftvorrat 

Der Mindestluftvorrat für autonome Leichttauchgeräte wurde von den bisher geforderten 2800 Litern auf einen Mindestluftvorrat von1400 Liter reduziert. In der Bemessung des Luftvorrates sind die Verantwortlichen für das Tauchwesen besonders gefordert, da es unter den ortsspezifischen Gegebenheiten in jedem Falle gewährleistet sein muß, daß der gewählte Luftvorrat zur Aufgabenerfüllung ausreicht. Auch bei Verwendung eines zweiten Atemreglers (z.B. bei einer Fremdrettung) darf es nicht zu einem Luftmangel für den eingesetzten Taucher kommen. Von daher sind hier ganz besonders schon in der Planungsphase die zu erwarteten Tauchtiefen und die Einsatzzeiten zu berücksichtigen.

3, Druckluftflaschen

Die in der Richtlinie beschriebenen Tauchgeräte können sowohl mit einer als auch mit mehreren Druckluftflaschen betrieben werden. Im Einzelfalle ist zu prüfen, für welche Flaschengrößen bzw. Flaschenkombinationen das entsprechende Tauchgerät zugelassen wurde. Erstmalig ist auch die Verwendung von Verbundmaterialflaschen erlaubt.

4. Flaschenventile

Für den Bereich der Flaschenventile wird außer den normativen Verweisugen bezüglich der Auswahl noch einmal besonders gefordert, dass Flaschenventile bei jeglicher Gerätekonfiguration stoßgeschützt angeordnet sein müssen. Dies gilt sowohl für die am Tauchgerät oben als auch unten angeordneten Ventile. Da die Anordnung der Ventile frei ist, soll auf den Typenschildern eine Aussage darüber getroffen werden, in welcher Lage die Ventile anzuordnen sind (VO für Ventil oben; VU für Ventil unten). In wie weit diese Festlegung ganz besonders auf die Zwangslagen eines eingesetzten Tauchers Sinn macht, möge jeder für sich beurteilen.

5. Sicherheitseinrichtungen

Das autonome Leichttauchgerät für den Feuerwehreinsatz muß wie bisher mit zwei Sicherheitseinrichtungen ausgestattet sein. Die erste Sicherheitseinrichtung wird auch hier wie in der bisherigen Norm durch den Druckmesser/Manometer gebildet. Die zweite Sicherheitseinrichtung kann im Gegensatz zur bisherigen Norm nicht nur durch ein Reserveventil (Wiederstandswarnung) sondern auch als eine vergleichbare aktive Warneinrichtung ausgeführt sein. Die näheren Anforderungen an eine solche aktive Warneinrichtung sind im Anhang A der Richtlinie beschrieben. Im Wesentlichen handelt es sich bei diesen Anforderungen um eine erfolgreich zu bestehende Gebrauchsprüfung die durch die Feuerwehrtaucher der Berufsfeuerwehr Essen (Die Feuerwehr Essen ist der benannte Partner der Zulassungsstelle für die evtl. erforderlichen praktischen Erprobungen) durchgeführt wird und bei der die aktive Warneinrichtung aufgrund der subjektiven Beurteilung der Taucher als einsetzbar bewertet werden muß.

Somit können auch Tauchcomputer zur zweiten Sicherheitseinrichtung werden, sofern sie fest zum Tauchgerät gehören (ohne vorhandenen Computer ist das betauchen des Gerätes nicht möglich) und die entsprechende Warnung vom Geräteträger auch unter ungünstigsten Einsatzbedingungen wahrgenommen wird. 

6. Druckminderer

Für den Druchminderer wird festgelegt, daß sowohl für den Mitteldruchbereich als auch für den Hochdruckbereich mehr als ein Abgang vorhanden sein darf, wobei die Zahl für beide Druckbereiche nach oben offen ist. Es darf dabei jedoch nicht möglich sein, Mitteldruchschläuche an Hochdruchabgänge anzuschließen. Alle Hochdruckanschlüsse sind so zu gestalten, daß sie bei 100  bar Behälterdruck nicht mehr als 100 Liter pro Minute Luft ablassen. 

7. Tragevorrichtung

In der bisherigen DIN 58640 ist bisher nur ein Tragegestell mit Begurtung als Tragevorrichtung möglich. Dabei ist es erforderlich, ein zusätzliches Rettungsmittel,  welches nicht Bestandteil des Tauchgerätes ist, zu verwenden. Dies darf nach bisherigem Recht nicht mit dem Tauchgerät verbunden sein. 

Auch diese Variante bleibt nach Richtlinie 0803 weiterhin möglich. Darüber hinaus kann aber auch anstelle des Tragegestelles ein Tariermittel oder ein kombiniertes Tarier- und Rettungsmittel nach EN 1809 bzw. EN 12628 verwendet werden. Diese Kombination ist dann im Anhang C der Richtlinie näher beschrieben. Hier ist besonders hervorzuheben, daß der Inflator des Tarier- und oder Rettungsmittels an den Druckminderer des Tauchgerätes angeschlossen werden darf, sofern diese Kombination gemäß Anhang C abgeprüft wurde.

8. Atemanschluß

Der Atemanschluß eines autonomen Leichttauchgerätes für Feuerwehren bleibt weiterhin eine Vollmaske nach EN 250.

9. Ausatemventil

Das Ausatemventil muß gegenüber mechanischen Einwirkungen welche die Funktion des Ventiles beinträchtigen können geschützt sein.

10. Atemschläuche

Die Verwendung von Atemschläuchen ist auch nach Richtlinie 0803 nicht zulässig.

11. Zweitatemregler

Es ist erstmals möglich, einen Zweitatemregler an das autonome Leichttauchgerät anzuschließen. Nähere Anforderungen hierzu sind im Anhang B der Richtlinie beschrieben. Im Wesentlichen ist zu benennen, daß auf der Grundlage der EN 250 besonders für den Rettungseinsatz des Feuerwehrtauchers Sicherheitstechnische Anforderungen an den Zweitatemregler gestellt wurden. Sollte der Zweitatemregler am gleichen Flaschenventil wie der Primärdruckminderer des Tauchgerätes angebracht sein, so ist dies durch eine parallele Beatmung beider Atemregler abzuprüfen. Weiterhin wird festgelegt, daß innerhalb der Mitteldruckleitung des Zweitatemreglers eine selbstschließende Kupplung vorhanden sein muß. Diese Kupplung muß für den Taucher im sichtbaren Bereich sein und darf von einem Fixierpunkt nur maximal 20 cm entfernt sein. Die gesamte Schlauchlänge des Zweitatemreglers darf 150 bis 200 cm betragen. Sie soll dabei so gestaltet sein, daß durch äußere Einwirkungen wie Zug oder Druck das ordnungsgemäße Tragen des Gerätes nicht beeinträchtigt wird und somit eine Gefährdung des Tauchers ausgeschlossen bleibt. Der Lungenautomat des Zweitatemreglers muß dabei eine Mundstückgarnitur nach EN 250 sein.

Bei Nutzung eines Zweitatemreglers hat der Taucheinsatzführer den Mehrverbrauch an Atemluft bei der Tauchgangsplanung ganz besonders zu berücksichtigen. Dieser Hinweis wird in jede Gebrauchsanleitung aufgenommen.

Zusammenfassung:

Mit der vorliegenden Richtlinie wird nicht nur den Herstellern ein großes Fenster für technische Innovationen geöffnet, sondern sie bietet auch den Feuerwehrtauchern die Möglichkeit auf ein großes Spektrum an Möglichkeiten zurückzugreifen. Dennoch ist bei allen Variationsmöglichkeiten unbedingt darauf zu achten, daß die von der jeweiligen Tauchgruppe gewählte Gerätekonfiguration in ihrer Gesamtheit  von der zuständigen Prüfstelle (deutsche Montantechnologie GmbH – Fachstelle für Atemschutz) nach Richtlinie 0803 zugelassen wurde.

